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Hinweis:
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

1. Leistungsverzeichnis (§ 1)

1.1 Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestmmtes Fabrikat mit dem Zusatz „oder 
gleichwertgg  verwendet  worden,  und  fehlt  die  für  das  Angebot  geforderte  Bieterangabe,  gilt  das  im  
Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

1.2 Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor.

2. Wahlpositonenn Bedarfspositonen (§ 1)

Sind  im  Leistungsverzeichnis  für  die  wahlweise  Ausführung  einer  Leistung  Wahlpositonen  
(Alternatvpositonen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositonen  
(Eventualpositonen)  vorgesehen,  ist  der  Aufragnehmer  verpfichtet,  die  in  diesen  Positonen  beschriebenen  
Leistungen nach Auforderung durch den Aufraggeber auszuführen. 

Die  Entscheidung  über  die  Ausführung  von  Wahlpositonen  trift  der  Aufraggeber  in  der  Regel  bei  
Aufragserteilung, über die Ausführung von Bedarfspositonen nach Aufragserteilung.
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3. Technische Regelwerke (§ 1 Abs. 2)

3.1 In den Vergabeunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im  
Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4.

3.2 Die  in  den  Allgemeinen  Technischen  Vertragsbedingungen  und  den  übrigen  Vergabeunterlagen  genannten  DIN-
Normen sind für die Kalkulaton des Angebotes in der drei Monate vor dem Eröfnungs-/ Einreichungstermin gültgen
Fassung maßgebend.

4. Preisermitlungen (§ 2)

4.1 Der  Aufragnehmer  hat  auf  Verlangen  die  Preisermitlung  für  die  vertragliche  Leistung  (Urkalkulaton)  dem  
Aufraggeber verschlossen zur Aufewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.
Der  Aufraggeber  darf  die  Preisermitlung  bei  Vereinbarung  neuer  Preise  oder  zur  Prüfung  von  sonstgen  
vertraglichen  Ansprüchen  öfnen  und  einsehen,  nachdem  der  Aufragnehmer  davon  rechtzeitg  verständigt  
und  ihm  freigestellt  wurde,  bei  der  Einsichtnahme  anwesend  zu  sein.  Die  Preisermitlung  wird  nach  
vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.

4.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Aufragnehmer auf Verlangen seine  
Preisermitlungen  für  diese  Preise  einschließlich  der  Aufgliederung  der  Einheitspreise  (Zeitansatz  und  alle  
Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfe zu  
erteilen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

5. Einheitspreise (§ 2 Abs. 1)

Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Positon) 
nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.

 
6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 2)

Bei  Stundenlohnarbeiten  gelten  die  vereinbarten  Verrechnungssätze  unabhängig  von  der  Anzahl  der  
geleisteten Stunden.

7. Ankündigung von Mengenänderungen (§ 2 Abs. 3)

Ist  für  den Aufragnehmer erkennbar,  dass  eine über  10  v.  H.  hinausgehende Über-  oder  Unterschreitung des  
Mengenansatzes entsteht, hat er dies dem Aufraggeber unverzüglich schriflich mitzuteilen.

8. Ausführungsunterlagen (§ 3)

8.1 Der  Aufragnehmer  hat  -  entsprechend  dem Baufortschrit -  dem Aufraggeber  den  Zeitpunkt,  zu  dem er  die  
nach dem Vertrag vom Aufraggeber zu liefernden Unterlagen benötgt, möglichst frühzeitg anzugeben, damit die 
Übergabe durch den Aufraggeber rechtzeitg erfolgen kann.

8.2 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Aufraggeber als zur Ausführung bestmmt  
gekennzeichnet sind.

9. Veröfentlichungenn Vervielfältgungen (§ 3)

9.1 Der  Aufragnehmer darf  Veröfentlichungen über  die  Leistung nur  mit  vorheriger  schriflicher  Zustmmung des  
Aufraggebers vornehmen.

9.2 Der  Aufraggeber  darf  die  vom  Aufragnehmer  beschaften  Ausführungsunterlagen  für  die  Durchführung  der  
Leistung  und  ihre  Erhaltung  vervielfältgen  und  verwenden,  für  andere  Zwecke  nur  mit  Zustmmung  des  
Aufragnehmers.

10. Bautagesberichte (§ 4)

Der  Aufragnehmer  hat  auf  Verlangen  Bautagesberichte  zu  führen  und  dem  Aufraggeber  täglich  zu  
übergeben.  Sie  müssen  alle  Angaben  enthalten,  die  für  die  Ausführung  und  Abrechnung  des  Aufrages  von  
Bedeutung sein können.

 
11. Baustellenräumung (§ 4)

Vom Aufraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem früheren Zustand  
entsprechend instand zu setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist.
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12. Kontrollprüfungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2)

Der Aufragnehmer hat Kontrollprüfungen des Aufraggebers zu ermöglichen.

13. Werbung (§ 4 Abs. 1)

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustmmung des Aufraggebers zulässig.

14. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3)

Zum  Schutz  der  Umwelt,  der  Landschaf und  der  Gewässer  hat  der  Aufragnehmer  die  durch  die  Arbeiten  
hervorgerufenen Beeinträchtgungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Driter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Aufragnehmer  
dem Aufraggeber unverzüglich schriflich mitzuteilen.

15. Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8)

15.1 Der  Aufragnehmer  eines  nach  dem  1.  Abschnit der  VOB/A  ausgeschriebenen  Aufrags  muss  grundsätzlich  
die Leistungen durch den eigenen Betrieb mit eigenem Personal ausführen. Zur Feststellung der Leistungsfähigkeit  
des Aufragnehmers ist im Angebot die Anzahl seiner Mitarbeiter anzugeben, die zur Erfüllung der vertraglichen  
Verpfichtungen auf der Baustelle eingesetzt werden sollen.

15.2 Leistungen,  auf  die  der  Betrieb  des  Aufragnehmers  eingerichtet  ist,  dürfen  nur  mit  vorheriger  Zustmmung  
des  Aufraggebers  auf  Nachunternehmer  übertragen  werden.  Dies  gilt  sowohl  für  die  Übertragung  von  
Leistungen durch den Aufragnehmer auf Nachunternehmer als auch für die Übertragung von Leistungen durch  
einen Nachunternehmer auf jeden weiteren Nachunternehmer. Der Aufragnehmer hat sicherzustellen, dass  vor  
jeder Übertragung von Leistungen - auch durch Nachunternehmer - die Zustmmung des Aufraggebers  eingeholt  
wird. Die Zustmmung ist schriflich unter der Angabe der Firma des neu zu beaufragenden Nachunternehmers  
und der Zahl seiner Beschäfigten zu beantragen.
Die  Zustmmung  kann  insbesondere  von  der  Vorlage  der  Handwerks-/Gewerbekarte,  einer  Auskunf aus  dem  
Gewerbezentralregister  oder  eines  Führungszeugnisses  sowie  vom  Nachweis  einer  gültgen  Gewerbemeldung,  
der  erforderlichen  gültgen  Unbedenklichkeitsbescheinigung  des  Finanzamtes,  des  städtschen  Steueramtes,  
der  Krankenkasse  und  Berufsgenossenschaf sowie  der  Soka  Bau  -  bezogen  auf  den  neu  zu  beaufragenden  
Nachunternehmer - abhängig gemacht werden.
Im  Einzelfall  können  weitere  Unterlagen  –  bezogen  auf  den  neu  zu  beaufragenden  Nachunternehmer  –  wie  
zum  Beispiel  Referenzen,  Angabe  der  Umsätze  der  letzten  drei  Jahre  oder  Qualifkatonsnachweise  gefordert  
werden.
Jeder  Nachunternehmer  darf  auf  der  Baustelle  erst  dann  tätg  werden,  wenn  der  Aufraggeber  die  
erforderliche Zustmmung zur Beaufragung des Nachunternehmers erteilt hat.
Auch  jeder  Nachunternehmer  hat  die  übertragenen  Leistungen  grundsätzlich  durch  den  eigenen  Betrieb  mit  
eigenem  Personal  auszuführen.  Der  Aufragnehmer  hat  sicherzustellen,  dass  dies  von  allen  
Nachunternehmern beachtet wird.

15.3 Der  Aufragnehmer  darf  Leistungen  nur  an  Nachunternehmer  übertragen,  die  fachkundig,  leistungsfähig  und  
zuverlässig  sind;  dazu  gehört  auch,  dass  sie  ihren  gesetzlichen  Verpfichtungen  zur  Zahlung  von  Steuern  und  
Sozialabgaben  nachgekommen  sind  und  die  gewerberechtlichen  Voraussetzungen  erfüllen  sowie  die  Vorgaben  
des  TVgG,  insbesondere  über  Tarif-  bzw.  Mindestlöhne  beachten.  Er  hat  die  Nachunternehmer  bei  
Anforderung  eines  Angebots  davon  in  Kenntnis  zusetzen,  dass  es  sich  um einen  öfentlichen  Aufrag  handelt  
und  insbesondere  das  TVgG  zu  beachten  ist.  Entsprechendes  gilt  für  den  Einsatz  von  Verleihern  von  
Arbeitskräfen.
Er darf den Nachunternehmern keine ungünstgeren Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und
der Sicherheitsleistungen - auferlegen, als zwischen ihm und dem Aufraggeber vereinbart sind. Auf Verlangen des 
Aufraggebers hat er dies nachzuweisen. Die Vereinbarung der Preise bleibt hiervon unberührt.

15.4 Der Aufragnehmer hat vor der beabsichtgten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrif 
und  Berufsgenossenschaf (einschl.  Mitgliedsnummer)  des  hierfür  vorgesehenen  Nachunternehmers  schriflich  
bekanntzugeben. Beabsichtgt der Aufragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet  ist,  
hat er vorher die schrifliche Zustmmung gemäß § 4 Nr. 8 (1) Satz 2 einzuholen.
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15.5 Der  Aufragnehmer  muss  sicherstellen,  dass  der  Nachunternehmer  die  ihm  übertragenen  Leistungen  nicht  
weiter vergibt, es sei denn, der Aufraggeber hat zuvor schriflich zugestmmt; die Nummern 15.1 bis 15.4 gelten  
entsprechend.

15.6 Verhinderung illegaler Beschäfigung

15.6.1 Pfichten zur Verhinderung illegaler Beschäfigung

Der  Aufragnehmer ist  verpfichtet,  dafür  Sorge zu  tragen,  dass  bei  der  Vertragsausführung  die  nachfolgenden  
Regelungen eingehalten werden:

15.6.1.1 Rechtliche Verpfichtungen

Auf  der  Baustelle  dürfen  weder  durch  den  Aufragnehmer  selbst  noch  durch  einen  Nachunternehmer  
Arbeitnehmer beschäfigt werden,

a) die Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Abs. 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes erbringen,

b) für die die Regelung des§ 8 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz nicht eingehalten werden, d. h., dass die  
ihnen zustehenden Arbeitsbedingungen nicht sichergestellt sind und die hiernach erforderlichen Beiträge 
nicht geleistet werden,

c) die als ausländische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis nach §§ 284 f Sozialgesetzbuch III 
(Arbeitsgenehmigungsverordnung) sind,

d) deren Einsatz als Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstoß gegen §§ 1, 15 a, 
16 Abs. 1Nr. 1, 1a, 1b oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erfolgt.

15.6.1.2 Pficht zum Mitühren des Ausweises

Der Aufragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm eingesetzten Arbeitskräfe den Personalausweis  
oder Pass auf der Baustelle mitühren, zur Prüfung vorlegen und sich der Kontrolle des Ausweises nicht entziehen. 
Im Einzelfall kann mit dem Aufraggeber ein anderer entsprechender Identtätsnachweis vereinbart werden.

15.6.1.3 Verpfichtungen bei Ausführung durch Nachunternehmer

Der  Aufragnehmer  stellt  sicher,  dass  die  unter  den  Zifern  15.2  (Zustmmung  zum  Nachunternehmereinsatz)  
und 15.6.1.1 (Rechtliche Verpfichtungen), 15.6.1.2 (Mitühren des Ausweises) genannten Verpfichtungen auch von  
allen auf der Baustelle tätgen Nachunternehmern eingehalten werden. Dies gilt auch für etwaige durch  den  Nach-  
unternehmer beaufragte Nachunternehmen.

Sicherstellen  bedeutet,  dass  der  Aufragnehmer  geeignete  Maßnahmen  ergreif,  insbesondere  hat  er  hierzu  
regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Der Aufragnehmer ist verpfichtet,

a) einem Nachunternehmer die in den Zifern 15.2 (Zustmmung zum Nachunternehmereinsatz) und 15.6.1.1 
(Rechtliche Verpfichtungen), 15.6.1.2 (Mitühren des Ausweises) genannten Verpfichtungen vertraglich 
aufzuerlegen,

b) durch eine Verpfichtung des Nachunternehmers sicherzustellen, dass in jedem Falle der Beaufragung eines
weiteren Nachunternehmers die genannten Verpfichtungen weitergegeben werden und

c) nur mit solchen Nachunternehmern zusammenzuarbeiten, die sich verpfichten, die Gehaltszahlungen (vgl. 
Zifer 27.1) bargeldlos vorzunehmen.

Der  Aufragnehmer  hat  gegenüber  dem  Aufraggeber  die  Einhaltung  seiner  Sicherstellungspfichten  auf  
besondere Anforderung nachzuweisen.

15.6.2 Vertragsstrafe

Kommt der Aufragnehmer seinen Verpfichtungen aus den Zifer 15.2 (Zustmmung zum Nachunternehmereinsatz)  
und 15.6.1.1 (Rechtliche Verpfichtungen), 15.6.1.2 (Mitühren des Ausweises) sowie  15.6.1.4  (Ausführung  durch  
Nachunternehmer) nicht nach, so hat er eine Vertragsstrafe verwirkt. 

Hierfür gelten die folgenden Bestmmungen:

15.6.2.1 Direkte Vertragsstrafe

Werden  auf  der  Baustelle  Arbeitnehmer  angetrofen,  mit  deren  Beschäfigungen  gegen  die  Reglung  in  Zifer  
15.6.1.1 (Rechtliche Verpfichtungen) verstoßen wird, so hat der Aufragnehmer direkt eine Vertragsstrafe verwirkt.  
Sollten die Arbeitgeber die Anmeldung zur Sozialversicherung erst nach der Kontrolle durch den Aufragnehmer 
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vornehmen, so gilt die Schwarzarbeit grundsätzlich als nachgewiesen. Der Aufraggeber kann eine Vertragsstrafe  
nach billigem Ermessen bis zu einer Höhe von fünf vom Hundert des Netoaufragswerts festsetzen. Die Bemessung  
richtet sich nach dem letzten Verstoß. Liegen bei der Festsetzung einer direkten Vertragsstrafe auch Verstöße oder 
bereits Abmahnungen nach Punkt 15.6.2.2 vor, so können sich diese nach billigem Ermessen des Aufraggebers  
erhöhend auf die Vertragsstrafe auswirken. Der Verwarncharakter der Abmahnung bleibt dennoch bestehen.

15.6.2.2 Vertragsstrafe nach Abmahnungen

Kommt der Aufragnehmer der Verpfichtung

a) dafür Sorge zu tragen, dass seine auf der Baustelle tätgen Mitarbeiter den Personalausweis oder Pass 
mitühren, zur Prüfung vorlegen und sich der Kontrolle des Ausweises nicht entziehen (Zifer 15.6.1.2)

b) Leistungen nur mit vorheriger Zustmmung des Aufraggebers auf Nachunternehmer zu übertragen 
(Zifer 15.2)

nicht nach, so mahnt der Aufraggeber den Aufragnehmer bei erstmaligem und zweimaligem Verstoß zunächst  
schriflich ab. Diese Verstöße können jedoch bei der Festsetzung einer direkten Vertragsstrafe nach Zifer 15.6.2.1 im 
Rahmen des billigen Ermessens vertragsstrafenerhöhend mit berücksichtgt werden. Mit dem driten Verstoß hat der
Aufragnehmer jeweils eine Vertragsstrafe verwirkt, die im Einzelfall nach billigem Ermessen bis zu einer Höhe von 
drei vom Hundert des Netoaufragswerts in Bezug auf den letzten festgestellten Verstoß festgesetzt werden kann. 
Diese  Vertragsstrafe  ist  auf  höchstens  5.000  Euro  je  Verstoß  begrenzt.  Bei  der  Bestmmung  der  Höhe  der  
Vertragsstrafe  werden  die  auch  bei  anderen  Baumaßnahmen  des  Aufragsnehmers  der  letzten  drei  Jahre  
ausgesprochenen Abmahnungen bei der Ermessensausübung berücksichtgt.  Die  vor  mehr  als  drei  Jahren  
ausgesprochenen Abmahnungen werden somit nicht mehr berücksichtgt.

15.6.2.3 Vertragsstrafe bei Nachunternehmereinsatz

Kommt  der  Aufragnehmer  der  Verpfichtung  aus  Zifer  15.6.1.4  (Ausführung  durch  Nachunternehmer)  nicht  
nach,  so  hat  der  Aufragnehmer  eine  Vertragsstrafe  verwirkt.  Die  Regelungen  unter  Zifer  15.6.2.1  (Direkte  
Vertragsstrafe)  und  15.6.2.2  (Vertragsstrafe  nach  Abmahnungen)  geltend  bei  einem  Verstoß  durch  den  
Nachunternehmer entsprechend.

15.6.2.4 Verschulden

Die  Zahlung  einer  Vertragsstrafe  nach  den  Zifern  15.6.2.1  (sofortge  Vertragsstrafe),  15.6.2.2  (Vertragsstrafe  
nach  Abmahnungen),  15.6.2.3  (Vertragsstrafe  bei  Nachunternehmereinsatz)  durch  den  Aufragnehmer  setzt  
Verschulden  voraus.  Der  Aufragnehmer  muss  es  vorsätzlich  oder  fahrlässig  unterlassen  haben,  die  unter  den  
Zifern  15.2  (Zustmmung  zum  Nachunternehmereinsatz)  und  15.6.1.1  (Rechtliche  Verpfichtungen),  15.6.1.2  
(Mitühren des Ausweises) sowie 15.6.1.4 (Ausführung durch Nachunternehmer) aufgeführten Verpfichtungen zu  
erfüllen.

15.6.3 Kontrollen

Der  Aufraggeber  ist  berechtgt,  auf  der  Baustelle  Kontrollen  über  die  Einhaltung  der  unter  den  Zifer  15.2
(Zustmmung  zum  Nachunternehmereinsatz)  und  15.6.1.1  (Rechtliche  Verpfichtungen),  15.6.1.2  (Mitühren
des Ausweises) sowie 15.6.1.4 (Ausführung durch Nachunternehmer) genannten Verpfichtungen durchzuführen.  
Dazu  gehören  auch  Personenkontrollen.  Der  verantwortliche  Baustellenleiter  des  Aufragnehmers  hat  hierbei  
auf Anforderung des Aufraggebers zu unterstützen.

15.6.4 Einverständnis zur Nachfrage bei anderen Behörden

Der  Aufragnehmer  ist  damit  einverstanden,  dass  die  Behörden  der  Arbeitsverwaltung  und  die  Behörden  zur  
Bekämpfung  illegaler  Beschäfigung  dem  Aufraggeber  auf  Anfrage  miteilen,  ob  ein  
Ordnungswidrigkeitsverfahren,  Ermitlungsverfahren  oder  Strafverfahren  nach  dem  Sozialgesetzbuch  III  oder  
einer  anderen  Vorschrif anhängig  ist  bzw.  ob  und  wie  dieses  rechtskräfig  zum  Abschluss  gekommen  ist.  Er  
hat sicherzustellen, dass jeder Nachunternehmer ebenfalls mit der Nachfrage einverstanden ist.

15.6.5 Vergabesperre und Strafanzeige

Der  Aufraggeber  behält  sich  vor,  bei  Verstößen  die  Zuverlässigkeit  des  Aufragnehmers  zu  überprüfen  und  
insbesondere  eine  Vergabesperre  von  bis  zu  drei  Jahren  zu  verhängen.  Außerdem  wird  überprüf,  ob  
Strafanzeige zu stellen ist.  Dies gilt  auch für Verstöße gegen diese ZVB die erst nach der Schlussrechnung oder  
Schlusszahlung festgestellt werden.
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16. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10)

Feststellungen  auf  der  Baustelle  über  den  Zustand  von  Teilen  der  Leistung,  ihre  Vertragsmäßigkeit  sowie  Art  
und  Umfang  der  Leistungen  werden  verlangt,  soweit  diese  Teile  der  Leistung   durch  die  weitere  Ausführung  
der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Diese sind gemeinsam vorzunehmen. Der Aufragnehmer hat sie  
rechtzeitg zu beantragen.

17. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (§ 6)

Ist  erkennbar,  dass  sich  durch  eine  Behinderung  oder  Unterbrechung  Auswirkungen  ergeben,  hat  der  
Aufragnehmer diese dem Aufraggeber unverzüglich schriflich mitzuteilen.

18. Kündigung aus wichtgem Grund (§ 8)
Der  Aufraggeber  ist  berechtgt,  den  Vertrag  aus  wichtgem  Grund  fristlos  zu  kündigen.  Ein  wichtger  Grund  
liegt insbesondere vor, wenn der Aufragnehmer

• Personen, die auf Seiten des Aufraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung 
des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. 
Solchen Handlungen des Aufragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm 
beaufragt oder für ihn tätg sind. Dabei ist es gleichgültg, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder 
in ihrem Interesse einem Driten angeboten, versprochen oder gewährt werden.

• vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen eine Verpfichtung aus Zifer Zifern 15.2 (Zustmmung zum Nach- 
unternehmereinsatz) und 15.6.1.1 (Rechtliche Verpfichtungen), 15.6.1.2 (Mitühren des Ausweises) sowie 
15.6.1.4 (Ausführung durch Nachunternehmer) verstoßen hat.

In diesen Fällen gilt § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 entsprechend.

19. Wetbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4)
Wenn  der  Aufragnehmer  aus  Anlass  der  Vergabe  nachweislich  eine  Abrede  getrofen  hat,  die  eine  
unzulässige  Wetbewerbsbeschränkung  darstellt,  hat  er  15  v.  H.  der  Aufragssumme  an  den  Aufraggeber  zu  
zahlen,  es  sei  denn,  dass  ein  Schaden in  anderer  Höhe nachgewiesen  wird.  Dies  gilt  auch,  wenn  der  Vertrag  
gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.
Sonstge vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Aufraggebers, insbesondere solche aus § 8 Abs. 4, bleiben  
unberührt.

20. Haftung von Vertragsparteienn Miteilung von Bauunfällen (§ 10)
20.1 Bewachung  und  Verwahrung  der  Bauunterkünfe,  Arbeitsgeräte,  Arbeitskleider  usw.  des  Aufragnehmers  oder  

seiner Erfüllungsgehilfen -  auch während der Arbeitsruhe -  ist  Sache des Aufragnehmers;  der Aufraggeber ist  
dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken befnden.

20.2 Der  Aufragnehmer  hat  Bauunfälle,  bei  denen  Personen-  oder  Sachschaden  entstanden  ist,  dem Aufraggeber  
unverzüglich mitzuteilen.

21. Abnahme (§ 12)
Der  Aufragnehmer  hat  bei  förmlichen  Abnahmen  mitzuwirken  und  die  erforderlichen  Arbeitskräfe  und  
Messgeräte zu stellen.

22. Mängelansprüche (§ 13)

22.1 Nach  einer  Mängelrüge  hat  der  Aufragnehmer  die  Mängelbeseitgung  und  deren  Zeitpunkt  rechtzeitg  mit  
dem Aufraggeber abzustmmen.

22.2 Die  Verjährungsfrist  der  Mängelansprüche  für  Mängelbeseitgungsleistungen  endet  nicht  vor  Ablauf  der  für  
die Vertragsleistung vereinbarten Verjährungsfrist.

23. Abrechnung (§ 14)

23.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 16.
Die Beteiligung des Aufraggebers an der Ermitlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.

23.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmassunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung 
nötg sind, unmitelbar zu ersehen sein.
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23.3 Die  Originale  der  Aufmassbläter,  Wiegescheine  und  ähnliche  Abrechnungsbelege  erhält  der  Aufraggeber,  die  
Durchschrifen der Aufragnehmer.

23.4 Bei  Aufmass  und Abrechnung sind  Längen  und Flächen  mit  zwei  Stellen  nach  dem Komma,  Rauminhalte  und  
Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind in Euro auf zwei Stellen nach dem
Komma zu runden.

24. Preisnachlässe (§§ 14 und 16)
Soweit  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart  ist,  wird  ein  als  v.  H.-Satz  angebotener  Preisnachlass  bei  
der  Abrechnung  und  den  Zahlungen  von  den  Einheits-  und  Pauschalpreisen  abgezogen,  auch  von  denen  der  
Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermitlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstatungsbeträge bei vereinbarter Stofpreisgleitklausel  
werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

25. Rechnungen (§§ 14 und 16)
25.1 Rechnungen  sind  ihrem  Zweck  nach  als  Abschlags-,  Teilschluss-  oder  Schlussrechnung  zu  bezeichnen;  die  Ab-  

schlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

25.2 In  jeder  Rechnung  sind  die  Teilleistungen  in  der  Reihenfolge,  mit  der  Ordnungszahl  (Positon)  und  der  
Bezeichnung - ggf. abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.

25.3 Die  Rechnungen  sind  mit  den  Vertragspreisen  ohne  Umsatzsteuer  (Netopreise)  aufzustellen;  der  
Umsatzsteuerbetrag  ist  am  Schluss  der  Rechnung  mit  dem  Steuersatz  einzusetzen,  der  zum  Zeitpunkt  des  
Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
Beim  Überschreiten  von  Vertragsfristen,  die  der  Aufragnehmer  zu  vertreten  hat,  gilt  der  bei  Fristablauf  
maßgebende  Steuersatz.  Die  Diferenz  zwischen  dem  aktuellen  Umsatzsteuerbetrag  und  dem  bei  Fristablauf  
maßgebenden Steuersatz wird nicht erstatet.

25.4 In  jeder  Rechnung  sind  Umfang  und  Wert  aller  bisherigen  Leistungen  und  die  bereits  erhaltenen  Zahlungen  
mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

26. Stundenlohnarbeiten (§ 15)
26.1 Der Aufragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzetel in zweifacher Ausfertgung  ein-  

zureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3

• das Datum,
• die Bezeichnung der Baustelle,
• die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle
• die Art der Leistung,
• die Namen der Arbeitskräfe und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
• die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraf, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 

Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
• die Gerätekenngrößen

enthalten.

Stundenlohnrechnungen  müssen  entsprechend  den  Stundenlohnzeteln  aufgegliedert  werden.  Die  
Bescheinigung des Aufraggebers auf dem Stundenlohnzetel gilt nicht als Rechnungsanerkenntnis.
Die  Originale  der  Stundenlohnzetel  behält  der  Aufraggeber,  die  bescheinigten  Durchschrifen  erhält  der  
Aufragnehmer.

26.2 Sind  Stundenlohnarbeiten  mit  anderen  Leistungen  verbunden,  so  sind  keine  getrennten  Rechnungen  
aufzustellen.

27. Zahlungen (§ 16)

27.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

27.2 Als Tag der Zahlung gilt  bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinsttut den ausführbaren  
Zahlungsaufrag erhalten hat.

27.3 Bei Abschlagszahlungen für die geforderte Leistung, eigens angefertgter und bereitgestellter Bauteile sowie die auf 
der Baustelle angelieferten Stofe und Bauteile (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3) ist Sicherheit durch Bürgschaf nach Nr. 31 zu
leisten.
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27.4 Bei  Arbeitsgemeinschafen  werden  Zahlungen  mit  befreiender  Wirkung  für  den  Aufraggeber  an  den  für  die  
Durchführung  des  Vertrages  bevollmächtgten  Vertreter  der  Arbeitsgemeinschaf (federführendes  Mitglied)  
oder nach dessen schriflicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Aufösung der Arbeitsgemeinschaf.

28. Überzahlungen (§ 16)

28.1 Bei Rückforderungen des Aufraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 f BGB) kann sich der Aufragnehmer nicht auf 
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

28.2 Im  Falle  einer  Überzahlung  hat  der  Aufragnehmer  den  überzahlten  Betrag  zu  erstaten.  Leistet  er  innerhalb  
von 14 Kalendertagen  nach  Zugang des Rückforderungsschreibens nicht,  befndet  er  sich  ab  diesem Zeitpunkt  
mit  seiner Zahlungsverpfichtung in  Verzug und hat  Verzugszinsen in Höhe von 8 v.  H.  über  dem Basiszinssatz  
des § 247 BGB zu zahlen.

29. Sicherheitsleistungenn Bürgschaften (§§ 16n 17 und Zifer 6 VOB-BVB)

29.1 Die  Sicherheit  für  Vertragserfüllung  erstreckt  sich  auf  die  Erfüllung  sämtlicher  Verpfichtungen  des  
Aufragnehmers  aus  diesem  Vertrag  im  Zeitraum  bis  zur  Abnahme,  insbesondere  für  die  vertragsgemäße  
Ausführung der  Leistung einschließlich  Abrechnung,  Mängelansprüche gem. §  4 Abs.  7  VOB/B,  Schadensersatz  
und Vertragsstrafen sowie auf die Erstatung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen.

29.2 Die Sicherheit für Gewährleistungsansprüche erstreckt sich auf alle Mängelansprüche gemäß § 13 im Zeitpunkt  
nach der Abnahme, also Ansprüche für die Erfüllung der dem Aufragnehmer aus diesem Vertrag (einschließlich ge-  
änderter  und  zusätzlicher  Leistungen)  obliegenden  Verpfichtungen  hinsichtlich  der  Mängelbeseitgung  
(einschließlich  sämtlicher  mit  Mängeln  zusammenhängender  Zahlungs-  und  Schadensersatzansprüche),  sowie  
Ansprüche auf Rückzahlung von Überzahlungen einschließlich Zinsen.

29.3 Die  Sicherheit  für  Mängelansprüche  erstreckt  sich  auf  die  Erfüllung  der  Ansprüche  auf  Mängelhafung  
einschließlich Schadensersatz und Ansprüche aus der Abrechnung.

29.4 Wird  Sicherheit  durch  Bürgschaf geleistet,  sind  die  anliegenden  Formbläter  des  Aufraggebers  zu  
verwenden. Die Bürgschaf ist über den Gesamtbetrag der jeweiligen Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

29.5 Die Bürgschaf ist von
— einem in der Europäischen Gemeinschaf oder
— einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den europäischen Wirtschafsraum oder
— in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öfentliche Beschafungswesen

zugelassenen Kreditnsttuts bzw. Kredit- oder Kautonsversicherers zu stellen. 

29.6 Die Bürgschafsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
— Der Bürge übernimmt für den Aufragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaf nach deutschem 

Recht.
— Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
— Die Bürgschaf ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschafsurkunde.
— Die Bürgschafsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptorderung. Nach Abschluss des 

Bürgschafsvertrages getrofene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptorderung zwischen 
dem Aufraggeber und dem Aufragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriflichen 
Zustmmung bindend.

— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Aufraggebers zuständigen Stelle.

29.7 Die  Urkunde  über  die  Vertragserfüllungsbürgschaf wird  nach  Annahme  der  Schlusszahlung  zurückgegeben,  
wenn der Aufragnehmer
— die Leistung vertragsgemäß erfüllt hat,
— etwaige erhobene Ansprüche befriedigt hat und
— eine vereinbarte Sicherheit für Mängelansprüche geleistet hat.

29.8 Die Urkunde über die Mängelansprüche-Bürgschaf wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängel-
ansprüche abgelaufen und die bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt sind.

29.9 Stellt  der  Aufragnehmer die  Sicherheit  für  die  Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss  
(Zugang  des  Aufragsschreibens)  weder  durch  Hinterlegung  noch  durch  Vorlage  einer  Bürgschaf,  so  ist  der  
Aufraggeber berechtgt, die Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

29.10 Die Vertragserfüllungssicherheit wird an den Aufragnehmer bei der Abnahme Zug um Zug gegen Gestellung einer 
vereinbarten Gewährleistungssicherheit zurückgegeben, es sei denn, dass Ansprüche des Aufraggebers, die nicht  
von der Gewährleistungssicherheit umfasst sind, noch nicht erfüllt sind; in diesem Fall darf der Aufraggeber für  
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diese  Vertragserfüllungsansprüche  einen  entsprechenden  Teil  der  Sicherheit  zurückhalten.  Der  Aufraggeber  
verpfichtet sich jedoch bis zum Austausch der Bürgschafen Zug um Zug höchstens 5 % der Aufragssumme geltend 
zu machen.

29.11 Wurde dem Aufraggeber keine Vertragserfüllungssicherheit gestellt, ist er zu einem Einbehalt in Höhe der nach Nr. 
6.2 BVB-VOB für die Gewährleistungssicherheit vereinbarten Höhe berechtgt, der von dem Aufragnehmer durch 
Stellung einer anderen gleichwertgen Sicherheit nach vorstehender Maßgabe abgelöst werden kann. Die Rückgabe 
der Gewährleistungssicherheit richtet sich nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 mit der Maßgabe, dass die Rückgabe erst nach  
Ablauf der vereinbarten Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Aufraggebers erfolgt.

29.12 Eine Abschlagszahlung für die auf der Baustelle angelieferten, aber noch nicht eingebauten Stofe oder Bauteile  
erfolgt  nur  gegen  Sicherheit  durch  Bürgschaf.  Die  Urkunde  über  die  Abschlagszahlungsbürgschaf wird  
zurückgegeben, wenn die Stofe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

29.13 Für  vereinbarte  Vorauszahlungen  ist  Sicherheit  durch  Bürgschaf zu  leisten.  Die  Urkunde  über  die  
Vorauszahlungsbürgschaf wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden 
ist.

30. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich.  
Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außerver-  
traglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-  
land, für ein evtl. gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland.

31. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers

Geschäfsbedingungen des Aufragnehmers,  insbesondere Zahlungs-  und Lieferungsbedingungen, Angaben über  
Erfüllungsort  und  Gerichtsstand  gelten  nur  dann,  wenn  sie  vom  Aufraggeber  ausdrücklich  und  schriflich  
angenommen sind.

32. Vertragsänderungen

Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schrifform.
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